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Antrag zur Sitzung des Bauausschusses der Stadt Siegen am 02.06.2021 

Pflegefreie Grabanlagen 

Sehr geehrter Herr Heupel, 

sehr geehrte Damen und Herren im Bauausschuss, 

hiermit bittet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den folgenden Antrag in der Sitzung des 

Bauausschusses der Stadt Siegen am 02.06.2021 zu befassen: 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Schaffung pflegefreier Gemeinschaftsgrabanlagen geeignete 

Flächen auf den Siegener Friedhöfen zu identifizieren und ergänzend zum Friedhofskonzept zu 

planen. 

Begründung 

Die Fraktion von Bündnis'90/Die GRÜNEN möchte die Umsetzung pflegefreier Gemeinschafts-

grabanlagen in Siegen unterstützen. Eine kontinuierliche und persönliche Grabpflege durch 

Angehörige wird aufgrund des demografischen Wandels unserer Gesellschaft immer schwieriger. 

Das lässt Betroffene nach alternativen Formen der Bestattungen suchen, bei denen 

Hinterbliebene einen Ort des Gedenkens aufsuchen können, der über die Friedhofsverwaltung 

angemessen gepflegt wird. Der Erfolg des Friedhofswaldes oberhalb des Hermelsbacher Friedhofs 

bestätigt diesen Trend zum pflegefreien Urnengrab. Es sollte jedoch Wahlmöglichkeiten geben, 

die die verschiedenen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Pflegefreie 

Gemeinschaftsgrabanlagen wie etwa thematische Grabfelder (vgl. Anlage) sprechen hingegen 

Bürgerinnen und Bürger an, die sich einen Grabstein und gärtnerische Gestaltung wünschen, 

sodass diese Form der Bestattung eine passende und zeitgemäße Ergänzung darstellt. 

Einen weiteren Vorteil sehen wir zudem darin, dass aufgrund des beschriebenen Trends unsere 

Friedhöfe wieder mehr in Anspruch genommen werden und somit eine bessere Bilanz der 

Unterhaltungsaufwendung erzielt werden kann. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Umsetzung bereits 2022 erfolgt und so dieses zusätzliche 

Angebot unabhängig vom Friedhofskonzept zeitnah geschaffen wird, wie es im Sinne der 

Bürger*innen wünschenswert ist. 
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Sollten in der Stadtverwaltung nicht genügend Kapazitäten für eine kurzfristige Umsetzung 

vorhanden sein, könnten externe Betriebe mit dieser Aufgabe beauftragt werden. Bezugnehmend 

auf den Antrag AT 82/2021 von CDU und SPD bzgl. Außenarbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderung, der vom Rat am 14.04.2021 beschlossen wurde, könnten Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung vorrangig die Möglichkeit bekommen, sich für diese Arbeiten zu 

bewerben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Rat der Stadt Siegen 

11 f—kU 

Jürgen Schulz i.A. U 

Stadtverordneter Fraktionsbüro 

Mitglied im Bauausschuss 

Anlage 

Beispiel aus Kreuztal: 

https://www.kreuztal.de/media/20503-informationen-zum-gemeinschaftsfeld-friedhof-eichen-

 

2021.pdf 



Weitere Informationen unter: 

www.kreuztal.de 

oder im Rathaus der 

STADT KREUZTAL 
- Friedhofsverwaltung - 
Zimmer 225 
Siegener Straße 5 
57223 Kreuzte! 

krA I 171121 
meine stadt 

Urnen-Gemeinschaftsgrabfeld Friedhof Eichen 

Stand: Januar 2021 

Frau Weber 02732 / 51-345, E-Mail: T.WebereKreuztal.de 
Frau Heimann 02732 /51-232, E-Mail: G.HeimannnKreuztal.de 
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Auf dem Friedhof Eichen ist ein Gemeinschaftsgrabfeld errichtet worden und 
dient der Beisetzung von Urnen. Dieses Grabfeld wurde pflegeleicht gestaltet 
und mit 4 Stelen als Gedenksteine für die Beschriftungen versehen. Auf 
Wunsch der Angehörigen können die Namen, Geburts- und Todesdaten der 
dort Bestatteten auf die einzelnen Elemente der Stelen aufgebracht werden. 

Die Ausführung erfolgt im Auftrag der Stadt bei einem Steinmetz. Die Kosten 
für die Beschriftungen betragen 7,74 Euro je Buchstabe (inkl. MwSt.) und 
werden dem Nutzungsberechtigten der Grabstätte zusammen mit den Be-
stattungskosten in einem Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. 

Die Grabstellen werden der Reihe nach belegt und die Gestaltung des Ge-
meinschaft§grabfeldes sowie der einzelnen Grabstätten obliegt der Fried-
hofsverwaltung. Ein Grabschmuck in Form von Grablichtern ist erlaubt, Blu-
mengestecke oder Vasen sind nicht gestattet. 

Alle notwendigen Pflegearbeiten, inklusive Herrichtung und Pflege der Grab-
stätte werden durch den städtischen Baubetriebshof ausgeführt. Dafür ist 
von den Nutzungsberechtigten mit dem Erwerb des Nutzungsrechtes ein 
Betreuungsentgelt für den Zeitraum der Ruhezeit zu entrichten. 

Die Ruhe- und Nutzungsfristen für Urnenbestattungen betragen 20 Jahre. 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist möglich. 
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Die Gebühr für eine Urnenbestattung im Gemeinschaftsgrabfeld beträgt mit 
Stand Januar 2021: 

Kauf für 20 Jahre: 1.296,00 Euro 
(inkl. Herstellungskosten 143,-- Euro) 
Herrichtung: 300,00 Euro 
20-jährige städt. Pflege: 585,96 Euro  

2.181,96 Euro 

Für eine evtl. vereinbarte Trauerfeier steht Ihnen die Friedhofskapelle zur 
Verfügung: 

Hallenbenutzungsgebühr: 348,00 Euro 
Zellenbenutzungsgebühr: 62,00 Euro 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



